
 

 

Mentoring-Vereinbarung 

 

Frau/Herr    als Mentorin/Mentor 

 

und 

 

Frau     als Mentee 

 

treffen für die Dauer ihrer Mentoring-Beziehung vom  bis   

die nachfolgenden Vereinbarungen: 

 

1. Alle dienstlichen und privaten Informationen werden vertraulich behandelt. Das 
gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Mentoring-Beziehung.  
 

2. Die Mentorin/der Mentor und die Mentee tragen gemeinsam die Verantwortung 
für das Gelingen der Zusammenarbeit. 
 

3. Die Mentee ist für ihre Karriereplanung und die Umsetzung der im Mentoring-Pro-
zess vereinbarten Ziele selbst verantwortlich. Es können daraus keine Ansprüche 
für die weitere berufliche Entwicklung abgeleitet werden.  

 
4. Die Mentorin/der Mentor und die Mentee vereinbaren gemeinsam Termine und 

Themen für die Ausgestaltung der Mentoring-Beziehung (Gespräche, Shadowing 
etc.) und betrachten diese als verbindlichen Rahmen. In Ausnahmefällen können 
darüber hinaus ad hoc weitere Termine vereinbart werden.  

 
5. In einem Halbzeitgespräch ziehen Mentorin oder Mentor und Mentee gemeinsam 

eine Zwischenbilanz und passen ihre Vereinbarungen gegebenenfalls an.  
 

6. Die Mentorin/der Mentor verpflichten sich, an den gemeinsamen Veranstaltungen 
eines Durchlaufs regelmäßig teilzunehmen.  

 

 

____________________________  _____________________________ 

Datum, Unterschrift (Mentee)   Datum, Unterschrift (Mentorin/Mentor) 



 

Anhang: 

 

Vereinbarte Themen: 

 

 

 

 

Vereinbarte Ziele: 

 

 

 

 

Häufigkeit und Art (z. B. in Präsenz oder virtuell) der Treffen bzw. des Shadowings: 

 

 

 

 

Sonstige Vereinbarungen (z. B. zum Shadowing, zu Sonderaufgaben, zu Beteiligung 
an Projekten, Bildung von Netzwerken etc.): 
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